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Entwicklung der Prämien und Schäden

für die Ballone in der Schweiz
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303 aktiv registrierte Ballone in der Schweiz (296 Heissluft / 7 Gasballone)
Quelle: BAZL-Register, Stand Daten Ende 2016, https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister.html

Durchschnittliches Prämienvolumen Ballone für die Schweiz (2012 – 2016)
(Prämienangaben in CHF 1’000)

Durchschnittliche Frequenzschadenbelastung pro Jahr
CHF 140’000.00 bzw. 12 Schadenfälle / Schadenquote von ca. 20 %

Herausforderung eines Versicherers für Ballone sind grosse 
Haftpflichtschäden vornehmlich im Bereich der transportierten Passagiere

Alle 5 – 10 Jahre ein bis zwei Grossschadenfälle (> CHF 1’000’000)

Zahlen & Fakten Ballonversicherung in der Schweiz
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528

113
54

Haftpflicht

Kasko

Unfall

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/luftfahrzeuge/luftfahrzeugregister.html


Zahlen & Fakten Ballonversicherung in der Schweiz

Beispiel Grossschaden - Fall Montbovon – August 2013
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HB-QOW, Cameron Z-120, Operator Gstaad Fly S.à.r.l, Schweiz

Pilot Schweizer mit BAZL-Lizenz

Passagiere: Amerikanisches Ehepaar mit zwei Kindern

Kollision mit Hochspannungsleitung bei Landemanöver, 1 Passagier (Familienvater) 

verstorben, Mutter und Kinder leicht bis mittelschwer verletzt, Pilot leicht verletzt

Quelle: Blick online, 11.07.2014, https://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/nach-ballon-absturz-in-montbovon-fr-54-mio-klage-

gegen-schweizer-firmen-id2979789.html

https://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/nach-ballon-absturz-in-montbovon-fr-54-mio-klage-gegen-schweizer-firmen-id2979789.html


2
Haftpflichtrechtliche Ausgangslage
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Primäre Funktion:

Der Ausgleich von Schäden. Es soll dem Geschädigten erlauben, seinen

Schaden unter bestimmten Voraussetzungen auf einen haftpflichtigen Dritten

abzuwälzen.

Sekundäre Funktion:

Präventionswirkung. Es soll potenzielle Haftpflichtige veranlassen, Schäden

zu vermeiden. Das Bestehen von Haftpflichtversicherungsschutz mindert

allerdings die allfällige Präventionswirkung (Moral Hazard).

Pönale Funktion:

Dem schweizerischen Haftpflichtrecht fremd.

In den USA aber „Punitive Damages“ = erweiterte Genugtuungsansprüche“.

Haftpflichtrechtliche Ausgangslage

Zweck des Haftpflichtrechts
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Bundesgesetz über die Luftfahrt (LFG) vom 21. Dezember 1948 
(letzte Überarbeitung per 1. September 2014)

Übereinkommen von Montreal vom 28. Mai 1999 zur Vereinheitlichung bestimmter 
Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr

EG Verordnung 889/2002 zur Änderung der Verordnung 2027/97 über die Haftung von 
Luftfahrtunternehmen

EG Verordnung 785/2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und 
Luftfahrzeugbetreiber

EG Verordnung 261/2004 über gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste bei Nichtbeförderung und bei Annullierung oder 
grosser Verspätung

Verordnung über die Luftfahrt LFV (aktuellste Version 15.07.2015)

Umsetzung EU Verordnungen in der Schweiz per 17.08.2005 mit Aufhebung des 
Lufttransportreglements LTrR und Ersatz durch die Verordnung über den Lufttransport LTrV

Haftpflicht Allgemein / Luftfahrt

Haftpflichtrechtliche Bestimmungen Luftfahrt – eine Übersicht
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Haftpflichtrechtliche Ausgangslage

Haftpflichtrechtliche Bestimmungen Luftfahrt – Haftung gegenüber Passagiere
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Art des Fluges?

Privat Gewerbsmässig

Unentgeltlich Entgeltlich Unentgeltlich Entgeltlich

Gesetz

Beförderungsschein

Kausalhaftung

Verschuldenshaft

Obligationenrecht (OR) LTrV / EU / MÜ / WA

Nicht notwendig

evtl. Enthaftungserklärung

Vorgeschrieben gem.

LTrV Art. 5
Vorgeschrieben gem.

LTrV Art. 5
Vorgeschrieben gem.

LTrV Art. 5

Keine Kausalhaftung
SZR 16’000 (15 Tage)

SZR 113’100

Generell

gemäss OR und

weiteren relevanten 

Gesetzen 

Nach Kausalhaftung

unbegrenzt

Nach Kausalhaftung

unbegrenzt

Nach Kausalhaftung

unbegrenzt

LTrV / EU / MÜ / WA LTrV / EU / MÜ / WA

SZR 16’000 (15 Tage)

SZR 250’000

SZR 16’000 (15 Tage)

SZR 250’000

Umrechnung SZR / CHF ~ 0.72 (Stand November 2017)



Haftpflichtrechtliche Ausgangslage

Abgabe Beförderungsschein
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Regelung gemäss LTrV Art. 5

Der Luftfrachtführer stellt den Reisenden Folgendes aus:

a. einen Einzel- oder Sammelbeförderungsschein, der Folgendes enthält:

1. die Angabe des Abgangs- und des Bestimmungsorts,
2. falls Abgangs- und Bestimmungsort im Hoheitsgebiet der Schweiz liegen, jedoch eine 
oder mehrere Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet eines anderen Staates vorgesehen 
sind: die Angabe eines dieser Zwischenlandepunkte;

b. einen Identifizierungsschein für jedes aufgegebene Gepäckstück.

Er weist die Reisenden schriftlich darauf hin, in welchem Umfang seine Haftung für Tod oder 
Körperverletzung, für Zerstörung, Verlust oder Beschädigung des Reisegepäcks sowie für 
Verspätung beschränkt ist.

Er kann anstelle des gedruckten Beförderungsscheins elektronische Aufzeichnungen 
verwenden. In diesem Fall händigt er den Reisenden, die dies verlangen, ein Schriftstück mit 
den in Absatz 1 Buchstabe a aufgeführten Angaben aus.

Die Nichtbeachtung der Bestimmungen der Absätze 1-3 berührt weder den Bestand noch 
die Wirksamkeit des Beförderungsvertrags.



Haftpflichtrechtliche Ausgangslage

Welche Passagierschäden können nun im Fall Montbovon geltend gemacht werden?
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Art des Fluges: privat oder gewerbsmässig entgeltlich 

Nach Schweizer / Europäischem Recht

Versorgerschaden für verstorbenen Ehemann

Heilungskosten / Erwerbsausfall für verletzte Passagiere

Langzeitkosten bei Invalidität oder bleibenden Schäden

Genugtuungsansprüche 
(in der Regel stark limitiert im Bereich CHF 50 – 100 ‘000)

Nach amerikanischem Recht

Zusätzlich hohe Genugtuungsforderungen möglich (Punitive Damages) z.B. 
für seelischen Schmerz, psychische Folgeschäden etc.

Ziel ist eine starke pönale Wirkung beim Schädigenden zu erzielen



Haftpflichtrechtliche Ausgangslage

Fragestellung juristische Studie 2016 – Wie kann das Risiko reduziert werden?
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Vorgabe: Keine Verschlechterung des Produktes bei Schadenforderungen 
nach Schweizer bzw. Europäischem Recht

Diverse Optionen wurden geprüft auf versicherungsvertraglicher und 
haftpflichtrechtlicher Basis. Ein gesetzlicher Schutz besteht generell nicht, auch 
nicht bei Unfällen in der Schweiz.

Einzige Möglichkeit ist die vertragliche Vereinbarung des Gerichtsstandes im 
Rahmen des Beförderungsvertrages. Diese Vereinbarung muss vor der 
Durchführung des Fluges getroffen werden. Verantwortlich ist der Pilot bzw. 
Luftfrachtführer.

Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung bietet Schutz auf vertraglicher Basis 
gegen Forderungen nach Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz. Dies 
schützt primär den verantwortlichen Piloten, Luftfahrtführer und Halter.

Der Versicherung ermöglicht eine solche Vereinbarung die Abwehr von 
ungerechtfertigten Ansprüchen.

Der Fall Montbovon hätte nach Schweizer Haftpflichtrecht verhandelt werden müssen. 
“Punitive Damage” – Ansprüche wären nicht möglich gewesen!
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Weiterentwicklung des 
Beförderungsscheins
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Weiterentwicklung des Beförderungsscheins

Aktueller Beförderungsscheine zur Sicherstellung der Informationspflicht
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Und mittlerweile auch digital frei verfügbar unter:

www.axa.ch/befoerderungsschein

www.axa.ch/befoerderungsschein


Weiterentwicklung des Beförderungsscheins

Neuer Beförderungsscheine mit Gerichtsstandsvereinbarung und Enthaftungserklärung

für privat, unentgeltlicher Fahrten – Seite 1
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Legende:

1) Enthaftungserklärung

2) Gerichtsstandsvereinbarung

3) Bestätigung durch 

Unterschrift des Passagieres

1)

2)

3)



Weiterentwicklung des Beförderungsscheins

Neuer Beförderungsscheine mit Gerichtsstandsvereinbarung und Enthaftungserklärung

für privat, unentgeltlicher Fahrten – Seite 2
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Beförderungsbedingungen gemäss LTrV Art. 5

=> unverändert zum bisherigen 

Beförderungsschein

Die neue Version des Beförderungsscheins 

wird ab 01.01.2018 digital und auf Papier in 

A4-Format kostenfrei zur Verfügung stehen.
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Produktanpassungen im Zusammenarbeit mit 

dem Ballonverband
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1) Gerichtsstandsvereinbarung

2) Mitführen eines Transponders Mode-S

3) Anpassung eingeschränkte Pilotenklausel Ausbildung Solofahrten

4) Ergänzende Definition Stilliegedeckung Haftpflicht für Ballone



Weiterentwicklungen des Versicherungsprodukts für Ballone

1) Gerichtsstandsvereinbarung – Vertragsbedingung und Prämienrabatt
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Haftpflichtversicherung

Einheitsdeckung (CSL)

Gewährung 

Prämienrabatt

für aktive 

Schadenverhütung
(Rabatt zwischen 4 – 7% je

nach aktuellem Prämienmodell)

Einschluss neue

Vertragsbedingung

(BVB)

Nutzung der neuen 

Beförderungsscheine 

(Papier / Digital)



Weiterentwicklungen des Versicherungsprodukts für Ballone

2) Mitführen eines Transponders Mode –S – Vertragsbedingung und Prämienrabatt
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Alle Produktbausteine

(Haftpflicht / Kasko / Unfall

Gewährung 

Prämienrabatt

für aktive 

Schadenverhütung
(Rabatt zwischen 2 – 5% je

nach aktuellem Prämienmodell)

Einschluss neue

Vertragsbedingung

(BVB)

BVB-Zusatz “Transpondernutzung”

Nutzung eines Transponders Mode-S

Der Versicherte verpflichtet sich, bei 

jeder Fahrt einen Transponder Mode-S 

(vorzugsweise mit ADS-B out) 

mitzuführen und während der gesamten 

Fahrt gemäss den geltenden Weisungen 

auf Mode S eingeschaltet zu belassen. 

Zudem verpflichtet er sich zur Vornahme 

der vorgeschriebenen Wartung des 

Transponders. Vorbehalten bleiben 

Gerätedefekte oder anderslautenden 

Weisungen der zuständigen Behörde



Weiterentwicklungen des Versicherungsprodukts für Ballone

Allgemeine Deckungsverbesserungen

20 |  Sicherheitsseminar SBAV I 18. November 2017

3) Anpassung Pilotenklausel «5 namentlich bezeichnete Ballonfahrer»

Die Klausel wird für Ausbildungsfahrten im Rahmen der Grundausbildung von neuen Ballonfahrern 

wie folgt ergänzt:

Solofahrten im Rahmen der Grundausbildung für Ballonfahrer sind ohne namentliche 

Nennung des Schülers mitversichert. Der verantwortliche Fluglehrer ist massgebend.

Dies ermöglicht Ausbildungsfahrten von neuen Piloten ohne Prämienzuschlag bei eingeschränktem 

Pilotenkreis.

4) Ergänzende Definition Stilliegedeckung Haftpflicht für Ballone

Auszug aus aktueller AVB-Klausel Art. B1.10: Neue Zusatzdefinition Stilllegung Ballone

zur Vermeidung von Deckungsdiskussionen:

In Ergänzung von Artikel B1 AVB gelten 

Ballone als versichert bei Nichtbetrieb, wenn die Ballonkomponenten (Hülle, 
Korb, Brenner und Gasflaschen) 
ordnungsgemäss und im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben eingelagert sind.



Weiterentwicklungen des Versicherungsprodukts für Ballone

Implementierung der neuen Bedingungen
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➢ Die Weiterentwicklungen inklusiven neuen Beförderungsscheinen stehen per 

01.01.2018 zur Verfügung.

➢ Aktuelle Policen bleiben unverändert gültig. 

Die neuen Bedingungen werden nicht automatisch in die Police integriert, 

sondern auf Anfrage oder im Rahmen von Erneuerungsofferten.

➢ Wir werden die Erneuerungsofferte jeweils pro aktiv mit den 

Deckungsvarianten „Gerichtsstandsvereinbarung“ und „Transponder Mode-S“ 

offerieren. Der Entscheid liegt beim Versicherungsnehmer, ob er die neuen 

Bedingungen annehmen und vom Prämienrabatt profitieren möchte

➢ Die Anpassung der Pilotenklausel und der AVB-Ergänzung erfolgt 

automatisch und ohne Prämieneffekt.

Bitte melden Sie sich über Ihren Versicherungsberater, falls Sie eine 
Anpassung vor Vertragsablauf wünschen.



«Happy landings» und eine unfallfreie Saison 2018

Ihr AXA Aviation Team
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Q & A



AXA Aviation Organization
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Aviation

Claims



1. Schaden oder immaterielle Unbill

2. Widerrechtlichkeit

3. Kausalzusammenhang

4. Verschulden bzw. bei Kausalhaftungen besondere Beziehung des 
Haftpflichtigen zum Anknüpfungstatbestand

Definition Begriff “milde und scharfe Kausalhaftung“

Milde Kausalhaftung (Beispiel Tierhalterhaftung gem. Art. 56 OR)

Haftung aufgrund einer gewöhnlichen (oder „einfachen“ oder „gewöhnlichen“) 
Kausalhaftung (Anknüpfung an eine objektive Unregelmässigkeit)

Scharfe Kausalhaftung (Gefährdungshaftung) z.B. gem. Art. 64 LFG

Anknüpfung an blosse Verursachung des Schadens durch eine im Tatbestand näher 
bezeichnete Anlage oder Tätigkeit, die ein besonders hohes Gefährdungspotential 
aufweist; dem Schadenverursacher ist aufgrund einer Interessenabwägung zumutbar, 
Ersatz zu leisten

Haftpflicht Allgemein

Haftungsvoraussetzungen
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